17. FEBRUAR 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art im Falle der Gewährung eines zinslosen Darlehens oder eines Darlehens zu herabgesetztem Zinssatz


(Belgisches Staatsblatt vom 28. Juni 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


17. FEBRUAR 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des KE/EStGB 92 hinsichtlich der Vorteile jeglicher Art im Falle der Gewährung eines zinslosen Darlehens oder eines Darlehens zu herabgesetztem Zinssatz


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Einkommensteuergesetzbuches 1992, des Artikels 36 § 1 Absatz 2;

	Aufgrund des KE/EStGB 92;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 13. Februar 2023;

	Aufgrund des einzigen Artikels des Ministeriellen Erlasses vom 20. März 2000 zur Gewährung einer Befugnisübertragung an die Finanzinspektion, in dem gemäß Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 16. November 1994 über die Verwaltungs- und Haushaltskontrolle festgelegt wird, dass eine günstige Stellungnahme des Finanzinspektors, der beim Ministerium der Finanzen akkreditiert worden ist, unter anderem die Entwürfe von Königlichen Erlassen zur Festlegung der Vorteile jeglicher Art bei zinslosen Darlehen oder Darlehen zu herabgesetztem Zinssatz (Artikel 18 § 3 Punkt 1 KE/EStGB 92) vom vorherigen Einverständnis des für den Haushalt zuständigen Ministers befreit;

	Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, des Artikels 3 § 1;

	Aufgrund der Dringlichkeit;

	In der Erwägung, dass:

	- in vorliegendem Erlass der Betrag von bestimmten Vorteilen jeglicher Art, die 2022 gewährt wurden, festgelegt wird,

	- der Betrag der Vorteile und des diesbezüglich entrichteten Berufssteuervorabzugs auf Karten und den betreffenden zusammenfassenden Aufstellungen zu vermerken ist, die bei den Steuerdiensten eingereicht werden müssen,

	- vorerwähnte Vorteile den Steuerpflichtigen schnellstmöglich zur Kenntnis gebracht werden müssen,

	- vorliegender Erlass schnellstmöglich veröffentlicht werden muss, um die Festlegung und die Einnahme der Steuer nicht zu verzögern,

	- dieser Erlass daher in aller Dringlichkeit ergehen muss;

	Auf Vorschlag des Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 18 § 3 des KE/EStGB 92, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 11. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In der in Punkt 1 Buchstabe b) aufgenommenen Tabelle wird die Spalte des Jahres, in dem der Darlehensvertrag abgeschlossen worden ist, durch "2022" ergänzt und wird die Spalte des zu berücksichtigenden Bezugszinssatzes hinsichtlich der mit einer gemischten Lebensversicherung besicherten Darlehen durch "1,77" und hinsichtlich anderer Darlehen durch "1,77" ergänzt.

	2. In der in Punkt 1 Buchstabe c) Nr. 2 aufgenommenen Tabelle wird die Spalte des Jahres, in dem der Darlehensvertrag abgeschlossen worden ist, durch "2022" ergänzt und wird die Spalte des monatlichen Belastungssatzes hinsichtlich der Darlehen im Hinblick auf die Finanzierung eines Autokaufs durch "0,06" und hinsichtlich anderer Darlehen durch "0,12" ergänzt.

	3. In der in Punkt 1 Buchstabe d) aufgenommenen Tabelle werden die Spalten des Jahres, in dem der Darlehensnehmer über die aufgenommenen Beträge verfügt hat, und des zu berücksichtigenden Bezugszinssatzes durch "2022" beziehungsweise "7,14" ergänzt.


	Art. 2 - Die verschiedenen Spalten der in Anlage 1 Abschnitt 1 zu demselben Erlass aufgenommenen Tabelle, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 6. März 1996 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 6. Februar 2022, werden wie in der Anlage zu vorliegendem Erlass angegeben ergänzt.


	Art. 3 - Vorliegender Erlass ist auf die ab dem 1. Januar 2022 zuerkannten Vorteile jeglicher Art anwendbar.


	Art. 4 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
  

	Gegeben zu Brüssel, den 17. Februar 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Anlage


	ZEITRAUM
	BELGISCHES STAATSBLATT
	INDEX A
	INDEX B
	INDEX C
	INDEX D
	INDEX E
	INDEX F
	INDEX G
	INDEX H
	INDEX I
	INDEX J

	Januar 2022 
	21.01.2022 - Ausg. 1 
	-0,649
	-0,648
	-0,593
	-0,489
	-0,393
	-0,316
	-0,225
	-0,109
	0,011
	0,123

	Februar 2022 
	18.02.2022 - Ausg. 1 
	-0,621
	-0,530
	-0,392
	-0,232
	-0,112
	-0,037
	0,050
	0,160
	0,277
	0,381

	März 2022 
	18.03.2022 - Ausg. 1 
	-0,621
	-0,417
	-0,221
	-0,050
	0,079
	0,178
	0,285
	0,406
	0,525
	0,631

	April 2022 
	21.04.2022 - Ausg. 1 
	-0,499
	-0,144
	0,141
	0,328
	0,446
	0,539
	0,641
	0,757
	0,872
	0,977

	Mai 2022 
	19.05.2022 - Ausg. 1 
	-0,234
	0,154
	0,481
	0,700
	0,838
	0,950
	1,063
	1,187
	1,315
	1,431

	Juni 2022 
	17.06.2022 - Ausg. 1 
	0,111
	0,446
	0,728
	0,912
	1,035
	1,148
	1,273
	1,410
	1,553
	1,681

	Juli 2022 
	14.07.2022 - Ausg. 1 
	0,496
	0,909
	1,234
	1,415
	1,521
	1,631
	1,760
	1,904
	2,045
	2,169

	August 2022 
	18.08.2022 - Ausg. 2 
	0,507
	0,557
	0,650
	0,801
	0,965
	1,095
	1,219
	1,355
	1,500
	1,633

	September 2022 
	26.09.2022 - Ausg. 1 
	0,703
	0,942
	1,143
	1,287
	1,396
	1,497
	1,605
	1,737
	1,873
	1,999

	Oktober 2022 
	17.10.2022 - Ausg. 1 
	1,806
	1,790
	1,845
	1,985
	2,120
	2,202
	2,279
	2,385
	2,501
	2,608

	November 2022 
	21.11.2022 - Ausg. 1 
	2,162
	2,114
	2,151
	2,287
	2,425
	2,514
	2,596
	2,698
	2,806
	2,907

	Dezember 2022 
	23.12.2022 - Ausg. 1 
	2,354
	2,132
	2,051
	2,120
	2,201
	2,239
	2,284
	2,359
	2,448
	2,529




	

